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Antrag 

der Abgeordneten Ralf Stadler, Ulrich Singer, Katrin Ebner-Steiner, Ferdinand 
Mang, Franz Bergmüller, Martin Böhm, Uli Henkel, Gerd Mannes, Josef Seidl und 
Fraktion (AfD) 

Deutsche Rentner vor Doppelbesteuerung schützen – Urteil des Bundesfinanz-
hofs umsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
die bisher durch die Systemumstellung zur Besteuerung der Renten drohende Doppel-
besteuerung umgehend durch den Gesetzgeber beendet wird. 

Hierfür ist das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 19. Mai 2021 (BFH-Urteil vom 
19.05.2021, Az. X R 33/19) gesetzgeberisch umzusetzen, indem zur Vermeidung einer 
grundgesetzwidrigen Doppelbesteuerung eine neue Berechnungsformel zur Festset-
zung der steuerpflichtigen Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung festge-
legt wird. 

Hierzu ist für alle Rentnerjahrgänge sicherzustellen, dass 

1. die Summe der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse mindestens 
ebenso hoch ist wie die Summe der aus dem bereits versteuerten Einkommen auf-
gebrachten Rentenversicherungsbeiträge, 

2. künftig der Grundfreibetrag bei der Feststellung des zu versteuernden Rentenbe-
trags nicht mehr angerechnet wird, 

3. die besonderen Bedingungen bestimmter Gruppen, etwa der von ledigen Kinderlo-
sen, von Männern sowie von früher Selbstständigen, berücksichtigt werden, 

4. die Feststellungslast für die frühere steuerliche Behandlung von Altersvorsorgeauf-
wendungen nicht mehr beim Steuerpflichtigen, sondern bei den Finanzbehörden 
liegt. 

 

 

Begründung: 

Der Bundesfinanzhof hat mit seinen Urteilen vom 19. Mai 2021 (BFH-Urteile vom 
19.05.2021, Az.: X R 20/19 und X R33/19) klargemacht, dass die bisherige Übergangs-
regelung zu der vom Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber auferlegten Sys-
temumstellung der Rentenbesteuerung stark verbesserungsbedürftig ist. 

Insbesondere der bisher nicht berücksichtigte Grundfreibetrag zur Sicherung des Exis-
tenzminimums sowie der in Zukunft ansteigende steuerpflichtige Überschuss der aus 
versteuertem Einkommen geleisteten Rentenbeiträge bezogen auf die zu erwartenden 
steuerfreien Rentenzuflüsse muss laut Bundesfinanzhof künftig durch den Gesetzgeber 
steuerlich berücksichtigt werden. 

Außerdem werden nach der gegenwärtigen Regelung bestimmte Gruppen stärker steu-
erlich belastet, weil ihre zu erwartenden steuerfreien Rentenzuflüsse bezogen auf die 
geleisteten Zahlungen aus bereits versteuertem Einkommen geringer sind als bei den 
angenommenen Durchschnittsrentnern. 
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So werden kinderlose Ledige finanziell benachteiligt, da für sie keine Hinterbliebenen-
bezüge einberechnet werden müssen und dies steuerlich nicht berücksichtigt wird. 
Auch Männer werden aufgrund ihrer zu erwartenden geringeren Lebenserwartung bei 
der Besteuerung ihrer Rentenbezüge gegenüber Frauen höher belastet. Auch Selbst-
ständige sind derzeit schlechter gestellt als vergleichbare Rentenbezieher, da sie ihre 
Altersvorsorge ohne steuerfreien Arbeitgeberanteil aufbauen mussten und dies bei der 
Besteuerung der Auszahlung bisher nicht ausreichend berücksichtigt wird. 

Da derzeit der Rentenfreibetrag für jeden neuen Renteneintrittsjahrgang absinkt, ist zu 
erwarten, dass die derzeitige Ungleichbehandlung immer mehr Menschen betrifft. 

Eine weitere gesetzgeberische Lücke liegt in der Feststellungslast der Steuerpflichtigen 
für ihre frühere steuerliche Behandlung. Angesichts einer digitalisierten Verwaltung ist 
die Übernahme der Beweislast durch den einzelnen Bürger nicht mehr zu rechtfertigen. 

Die Urteile des Bundesfinanzhofs sind ein unmissverständliches Signal für gesetzgebe-
risches Handeln auf Bundesebene. Die Staatsregierung ist hier in der Verantwortung, 
auf ein schnelles Gesetzgebungsverfahren zu drängen. 



 

18. Wahlperiode 13.07.2021 Drucksache 18/17899 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Ralf Stadler, Ulrich Singer, Katrin Ebner-Steiner u.a. 
und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/16271 

Deutsche Rentner vor Doppelbesteuerung schützen - Urteil des Bundesfinanz-
hofs umsetzen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Katrin Ebner-Steiner 
Mitberichterstatter: Michael Hofmann 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen feder-
führend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie regionale Beziehungen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 103. Sitzung am  
23. Juni 2021 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat den Antrag in seiner 42. Sitzung am 13. Juli 2021 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 

 



 

18. Wahlperiode 29.09.2021 Drucksache 18/17965 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ralf Stadler, Ulrich Singer, Katrin Ebner-Steiner, 
Ferdinand Mang, Franz Bergmüller, Martin Böhm, Uli Henkel, Gerd Mannes, Josef 
Seidl und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/16271, 18/17899 

Deutsche Rentner vor Doppelbesteuerung schützen – Urteil des Bundesfinanz-
hofs umsetzen 

A b l e h n u n g  

 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das ist durchgängig der Fall. Gegenstimmen? – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Die beiden fraktionslosen Abgeordneten enthalten sich der 

Stimme. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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